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An alle Anteilhaber des 
 

Mayerhofer Strategie AMI 

Wesentliche Änderung der Anlagebedingungen des Sondervermögens 
Mayerhofer Strategie AMI, ISIN: DE000A2DR251 und ISIN: DE000A1C4DW1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute möchten wir Sie über eine Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens 
Mayerhofer Strategie AMI informieren, die mit Wirkung zum 01.03.2026 in Kraft treten. 
 
Die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des Sondervermögens werden wie nachfolgend erläutert 
geändert. Der Grund besteht in der Neuausrichtung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds. Hiervon 
betroffen sind die Anteilklassen Mayerhofer Strategie AMI I (a) (ISIN: DE000A2DR251) und 
Mayerhofer Strategie AMI P (a)  (ISIN: DE000A1C4DW1). 

a) In § 2 Absatz 5 BAB wurde die Formulierung zur Investition in Investmentanteile aktualisiert. 

b) In § 2 Absatz 7 - 9 wurde die nachhaltige Anlagestrategie des OGAW-Sondervermögens 
entfernt, sodass dieses ab in Kraft treten dieser Änderung zum 01.03.2026 keine Vorgaben 
mehr zur nachhaltigen Investition in den BABen enthält. 

c) In § 2 Absatz 6 BAB wurde eine Streichung vorgenommen, die mit dem Wegfall der 
nachhaltigen Anlagestrategie zusammenhängt.  

d) § 7 Absatz 5 Buchstabe d. und p. BAB wurden an die aktuelle Formulierung der BaFin 
Musterkostenklausel angepasst. 

e) Abschließend gab es redaktionelle Korrekturen. 
 

Die BaFin hat diese Änderungen der BAB mit Bescheid im Januar 2026 genehmigt. 
 
Aufgrund der obigen Änderungen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anteile an die Ampega Investment 
GmbH zurückzugeben. Die Ampega Investment GmbH wird dafür keine Kosten berechnen. 
 
Dieses Angebot gilt bis einschließlich 28.02.2026, 16:00 Uhr. Die Frist kann, von der Ihrer depotführenden 
Stelle abweichen. Maßgeblich ist der Orderschluss Ihrer depotführenden Stelle. Möchten Sie von diesem 
Angebot Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder Ihre depotführende Bank. 
 
 
 

28. Januar 2026 

Dauerhafter Datenträger 
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Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.ampega.com der der im Bundesanzeiger 
erfolgten Veröffentlichung dieser Änderungen. 
 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter +49 221 · 790 799 – 799 oder per E-Mail unter 
fonds@ampega.com zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls im Internet unter 
www.ampega.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ampega Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 
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Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses  

zwischen den Anlegern und 

der Ampega Investment GmbH, Köln, 

(„Gesellschaft“) 

für das von der Gesellschaft verwaltete 

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 

Mayerhofer Strategie AMI, 

die nur in Verbindung mit den  

für dieses Sondervermögen von 

der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ 

gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 

Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände 

erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen (nachfolgend AABen), 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 



 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen.  

§ 2  

Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere nach 

Maßgabe des § 5 der AABen angelegt werden. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich 

größtenteils um verzinsliche Wertpapiere. Die in Pension genommenen Wertpapiere 

sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Gleichzeitig gilt auch die folgende Anlagegrenze: 

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapital-

beteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen 

Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können 

(<Mischfonds>). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-

Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapital-

beteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite entsprechend dem Anteil der 

Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abgezogen.  

3. Bis zu 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten 

gemäß § 6 der AABen angelegt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstru-

mente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

4. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach 

Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden.  

5. Bis zu 100 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen 

nach Maßgabe des § 8 der AABen inklusive börsengehandelter Fondsarten (ETFs) an-

gelegt werden. Hierbei können Anteile an allen nach Maßgabe des Satz 1 zulässigen Ar-

ten in- und ausländischer Investmentvermögen erworben werden. Es bestehen keine 

Höchstgrenzen bezüglich der Anteile dieser einzelnen Arten am Gesamtportfolio der 

gemäß Satz 1 zu erwerbenden Investmentmögen. Bei der Auswahl der zu erwerbenden 

Investmentvermögen werden insbesondere deren Anlagekonzept, Anlageschwerpunkt 

Anlagebedingungen sowie die Angaben im Jahres- bzw. Halbjahresbericht betrachtet. 

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 

und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen. 



 

6. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Deri-

vate nach Maßgabe des § 9 der AABen einsetzen. Das Nähere zu Derivaten regelt der 

Verkaufsprospekt. 

§ 3 

Anlageausschuss 

Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das OGAW-Sondervermögen anzuschaf-

fenden und zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses 

bedienen. 

ANTEILKLASSEN 

§ 4 

Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 3 der 

AABen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeauf-

schlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurs-

sicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der 

Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bil-

dung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer 

einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Wäh-

rungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf 

die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 

KAGB auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste 

durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lauten-

den Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auf-

legung neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsver-

mögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung, die erfolgsbezogene 

Vergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine 

bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich 

dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 



 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- 

und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Aus-

gestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwer-

tes, Verwaltungsvergütung, erfolgsbezogene Vergütung, Mindestanlagesumme oder 

Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt, und im Jahres- und Halb-

jahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 5 

Anteile 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens 

in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 6 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, den Basisinformations-

blättern, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeaufschläge an. 

2. Der Ausgabeaufschlag beträgt unabhängig von der Anteilklasse je Anteil bis zu 3,00 

Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteil-

klassen einen niedrigen Aufgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung des 

Ausgabeaufschlags abzusehen.  

3. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe 

und Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. Das Nähere regelt der Verkaufs-

prospekt. 

4. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 7 

Kosten 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind 



 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche 

Vergütung in Höhe von bis zu 1,50 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 

OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den börsentäglich ermit-

telten Werten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse 

zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine 

niedrigere Verwaltungsvergütung zu entnehmen.  

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

a.  Die Gesellschaft zahlt für Kosten gesetzlich vorgeschriebener Repräsentanten und 

steuerlicher Vertreter eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,05 % des 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Ab-

rechnungsperiode, der aus den börsentäglich ermittelten Werten errechnet wird. Die 

Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 nicht abgedeckt und 

somit dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet.   

 

b. Die Gesellschaft zahlt für Kosten und Leistungsentgelte Dritter, deren Dienste sich 

die Gesellschaft für den Abschluss und die Verwaltung von Derivate-Geschäften 

und für die Verwaltung von Sicherheiten solcher Derivate-Geschäfte (Collateral-

Management) bedient, eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % des 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Ab-

rechnungsperiode, der aus den börsentäglich ermittelten Werten errechnet wird.  

Dies beinhaltet insbesondere auch Leistungen Dritter im Rahmen der Erfüllung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 European Market Infrastructure Regulation (EMIR), 

unter anderem durch Meldungen an Transaktionsregister sowie Leistungen im Zu-

sammenhang mit Rechtsträger-Kennungen und das zentrale Clearing von OTC-

Derivaten. Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 nicht 

abgedeckt und somit dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. 

3. Vergütung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 

des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den börsentäglich 

ermittelten Werten errechnet wird. Sie ist berechtigt hierauf monatlich anteilige Vor-

schüsse zu erheben. die gemäß Absatz 1 ermittelt und entnommen wird.  



 

4. Zulässiger jährlicher Höchstbetrag 

Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ab-

sätzen 1, 2 und 3 als Vergütung sowie Absatz 5 Buchstabe m) als Aufwendungsersatz 

entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,80 % des durchschnittlichen Nettoinventar-

wertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den börsen-

täglich ermittelten Werten berechnet wird, betragen.   

5. Aufwendungen 

Neben den Vergütungen aus den vorstehenden Absätzen können die folgenden Auf-

wendungen dem OGAW-Sondervermögen belastet werden: 

a. bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kos-
ten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;  

b. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufspros-
pekt, PRIIPs-Basisinformationsblatt);  

c. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auf-
lösungsberichtes;  

d. Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgese-
henen dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmel-
zungen von Sondervermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnah-
men im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei 
der Anteilwertermittlung;  

e. Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer 
des OGAW-Sondervermögens;  

f. Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden;  

g. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 
Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von 
gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen An-
sprüchen;  

h. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-
Sondervermögen erhoben werden;  



 

i. Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-
Sondervermögen;  

j. Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 
Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;  

k. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

l. Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch 
Dritte; 

m. Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte 
in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte 
oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumen-
ten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem be-
stimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,05 % durchschnittlichen Nettoinventarwer-
tes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den börsen-
täglich ermittelten Werten berechnet wird; 

n. Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte 

Die im Zusammenhang mit der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von 
Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rech-
nung des OGAW-Sondervermögens entstandenen Kosten einschließlich der an 
Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft. Zum Ausgleich für tat-
sächlich angefallene Kosten erhält die Gesellschaft einen Aufwendungsersatz in 
Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften; 

o. die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten (Transaktionskosten); 

p. Steuern insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vor-
stehend in Buchstaben a) bis o) genannten und vom OGAW-Sondervermögen zu 
ersetzenden Aufwendungen.  

 

 

6. Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Oktober und endet am 30. September eines 

Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt für die zu diesem Zeitpunkt be-

stehenden Anteilklassen mit in Kraft treten der Änderungen, mit denen die Definition 

dieser Abrechnungsperiode in die Anlagebedingungen eingeführt wird, und endet mit 

dem zweiten 30. September nach Inkrafttreten dieser Änderungen (voraussichtlich der 

30. September 2025) 



 

Für künftige Anteilklassen deren Auflegung nicht zum 01. Oktober eines Jahres erfolgt 

gilt: die erste Abrechnungsperiode beginnt mit Auflegung der Anteilklasse und endet mit 

dem zweiten 30. September, der der Auflegung folgt.  

7. Performance Fee 

a. Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens zusätzlich 

zu der Vergütung gemäß Absatz 1 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige 

Vergütung in Höhe von bis zu 10,00 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwer-

tentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den positiven Ertrag aus einer als 

Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperio-

de überteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3,00 % des durchschnittlichen Net-

toinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus 

den börsentäglichen Werten errechnet wird. Ist der Anteilwert zu Beginn der Ab-

rechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-

Sondervermögens, der am Ende der vier vorangegangenen Abrechnungsperioden 

erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der An-

teilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts 

zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für das Sondervermögen weniger als 

vier vorangegangenen Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des 

Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Die dem OGAW-Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht 

von der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs abgezogen werden, es sei denn, dies 

führt dazu, dass das OGAW-Sondervermögen mit einer geringeren erfolgsabhängi-

gen Vergütung belastet wird.  

Als Vergleichsmaßstab wird der €STR + 500 Basispunkte festgelegt. Falls dieser 

Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen anderen 

Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. 

b. Definition der Abrechnungsperiode und Datum der Auszahlung 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.10. und endet am 30.09. eines jeden Ka-

lenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des OGAW-

Sondervermögens und endet erst am zweiten 30.09., der der Auflegung folgt. Die 



 

Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt im jeweiligen Folgemonat 

nach Ablauf der Abrechnungsperiode im Kalenderjahr. 

c. Berechnung der Anteilwertentwicklung 

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen. Nähere Erläute-

rungen finden sich beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management 

e.V. (www.bvi.de). 

d. Rückstellung 

 Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch ange-

fallene erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenen 

Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufge-

löst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine er-

folgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende 

Rückstellungen gebildet wurden.  

8. Erwerb von Investmentanteilen 

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-

Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 

im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 

oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wer-

den, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Betei-

ligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb 

und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. 

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu 

legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen 

(Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-

schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als 

Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet 

wurde. 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 

Ausschüttung 

http://www.bvi.de/


 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die wäh-

rend des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen 

und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – 

unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräuße-

rungsgewinne können – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs –

ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Ge-

schäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 Prozent des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Ge-

schäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 

vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch voll-

ständig zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Ge-

schäftsjahres. 

§ 9 

Thesaurierung 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 

für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 

verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehö-

rigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklas-

sen im OGAW-Sondervermögen wieder an. 

§ 10 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 01.10. und endet am 30.09. 

§ 11 

Rückgabebeschränkung 

 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der 

Anleger mindestens 10 % des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). 



 

 


